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14. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig 
auf Kurs 

 
Die Schülerzahlen der Schulen des DSSV haben sich in den ver-
gangenen Jahren leicht positiv auf 1.500 Schüler entwickelt. 
 
Die Vermögenslage des DSSV erweist sich als zufriedenstellend. 
Auch die Vermögenslage des Dachverbands BdN ist befriedi-
gend, sodass der DSSV finanziell auf Kurs ist. Hinweise auf un-
wirtschaftliches Verhalten hat der LRH nicht vorgefunden. Bei 
Schulen mit geringen Schülerzahlen ist die Wirtschaftlichkeit des 
Schulbetriebs weiterhin im Auge zu behalten. 
 
Weder das Bildungsministerium noch die Staatskanzlei haben 
die Verwendungsnachweise des DSSV oder des BdN geprüft. 
Der DSSV hat über Jahre keine Rückmeldungen zu den Verwen-
dungsnachweisen erhalten. Die Verwendungskontrolle durch 
das Bildungsministerium muss wahrgenommen werden. 
 
Die organisatorische Aufgabenzuordnung im Bildungsministe-
rium ist unklar. Die Entscheidung über die Zuwendungen, die 
Analyse des Förderbedarfs, die Gestaltung des Zuwendungsver-
fahrens und der Verwendungskontrollen sowie die Investitions-
förderungen sollten an einer Stelle gebündelt werden, schulisch-
fachliche Aspekte in den Fachreferaten verbleiben. 
 

14.1 Hintergrund 
 
Der Bund deutscher Nordschleswiger (BdN) ist die Hauptorganisation der 
deutschen Volksgruppe in Nordschleswig, Dänemark. Die Volksgruppe 
umfasst nach eigenen Angaben über 15.000 Menschen. Wichtigste und 
größte Einrichtung des BdN ist der Deutsche Schul- und Sprachverein für 
Nordschleswig (DSSV). Er ist Dachverband für die örtlichen Kindergarten- 
und Schulvereine sowie für das Deutsche Gymnasium in Apenrade. 
 
Zuletzt hatte der LRH die Zuschüsse an den Deutschen Schul- und 
Sprachverein 2005 geprüft und in den Bemerkungen 20061 darüber be-
richtet. Nach Abstimmung mit dem Bundesministerium des Inneren stellten 
die Zuschussgeber das Zuwendungsverfahren um.2 

  

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2006 des LRH, Nr. 15. 
2  Vgl. Tz. 14.4. 
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14.2 Schulen des DSSV 
 
Die 13 Schulen und das Gymnasium des DSSV sind private Schulen. Sie 
arbeiten auf Grundlage der dänischen Gesetze für freie und private Schu-
len. 
 
Die Schülerzahlen der Schulen des DSSV haben sich in den vergangenen 
Jahren leicht positiv entwickelt. Vom Schuljahr 2013/14 bis 2019/20 stieg 
die Schülerzahl von 1.393 auf insgesamt 1.500 Schüler.1 Seit 2004 sind 
2 Schulen geschlossen worden. Die letzte Schließung war Mitte 2019. Ein 
wirtschaftlicher Betrieb war an diesen Schulen wegen zu geringer Schüler-
zahlen nicht mehr möglich. 
 
Die Lehrkräfte an den Schulen der deutschen Minderheit stellt teilweise 
das Land Schleswig-Holstein. Diese Lehrkräfte sind für die Zeit ihrer Tätig-
keit für den DSSV vom Land beurlaubt. 
 

14.3 Finanzierungsbeiträge von Bund und Land 
 
Grundlage für die finanzielle Förderung der deutschen Volksgruppe in 
Nordschleswig sind die Bonn-Kopenhagener-Erklärungen von 1955. Die 
Finanzierung des BdN erfolgt durch den Staat Dänemark, den Bund, das 
Land und eigene Einnahmen. 
 
Die Förderungen des Landes und des Bundes gehen an den BdN. Dieser 
stellt eine wirtschaftliche Einheit mit den angeschlossenen Vereinen dar. 
Förderungen reicht er bedarfsgerecht an die angeschlossenen Vereine 
weiter. 
 
Im Landeshaushalt 2020 sind insgesamt 0,6 Mio. € veranschlagt für die 
deutsche Minderheit in Dänemark sowie 2,1 Mio. € für die deutschen 
Schulen in Nordschleswig.2 Darunter sind Erstattungen des Bundes von 
0,5 Mio. € an beurlaubte Landesbedienstete, die für den DSSV tätig sind. 
Diese Erstattungen des Bundes dienen als eine Ausgleichszulage wegen 
höherer Lebenshaltungskosten sowie Kindergeld. Das dänische Kinder-
geld wird dabei angerechnet. 
 
Der Bund leistet des Weiteren eine institutionelle Förderung, die Erstattung 
von Versorgungslasten für die beurlaubten Landesbediensteten sowie Zu-

                                                      
1  Einschließlich Deutsches Gymnasium, ohne Nachschule. 
2  Deutsche Minderheit in Dänemark (Einzelplan 07, Kapitel 06, Maßnahmegruppe 01) und 

Deutsche Schulen in Nordschleswig (Einzelplan 07, Kapitel 08). 
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schüsse für Investitionen. Insgesamt sind 2020 im Bundeshaushalt Leis-
tungen an den BdN von 14,8 Mio. € veranschlagt.1 
 
Der Finanzierungsanteil des Landes an den Schulen des DSSV betrug 
2019  6,3 %, am Gesamthaushalt des BdN 4,4 %. 
 

14.4 Zuwendungsverträge 
 
Seit 2012 erfolgen die Zuwendungen des Landes auf Basis von privat-
rechtlichen Zuwendungsverträgen. Der aktuelle Zuwendungsvertrag ist 
2020 für die Jahre 2021 bis 2024 geschlossen worden; er wurde zwischen 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium), 
Staatskanzlei und BdN abgestimmt. Die Zuwendungsbeträge sind moderat 
angehoben worden. Für 2021 bis 2024 schreibt der Zuwendungsvertrag 
Beträge von 2,1 Mio. € bis 2,2 Mio. € fest. Die Anhebung um 1,5 % per 
anno soll als Inflationsausgleich dienen. Im Zuschussbetrag ist ein Investi-
tionszuschuss enthalten, der wegen hohen Investitionsbedarfs, insbeson-
dere im Gebäudebestand, von 46 Tausend € ab 2021 auf 90 Tausend € 
angehoben worden ist. 
 
Die Zuwendungszwecke sind in den Zuwendungsverträgen breit gefasst. 
Ziel der Landeszuwendungen ist es hiernach, die vielfältigen Aktivitäten 
des BdN im Sinne der Minderheitenpolitik zu fördern. Eine konkrete Zu-
ordnung der Zuschüsse zu einzelnen Bereichen besteht nicht. Für den 
BdN hat dies zur Folge, dass er die Zuschüsse förderunschädlich bedarfs-
gerecht an die nachgeordneten Vereine und Einrichtungen weiterleiten 
kann. 
 
Eine Bedarfsanalyse, die den Zuschussbedarf des Landes für den BdN 
darlegt, hat der LRH nicht vorgefunden. Bei Abschluss der 3 Zuwendungs-
verträge in 2011, 2016 und 2020 lag jeweils keine umfassende Analyse 
des Finanzbedarfs des BdN vor. 
 

14.5 Rechnungslegung ordnungsgemäß 
 
Die Rechnungslegung des DSSV und der angeschlossenen Schulvereine 
ist ordnungsgemäß. Entsprechend der dänischen Rechnungslegungsvor-
schriften liegen für alle Vereine von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
testierte kaufmännische Jahresabschlüsse vor. Diese vermitteln ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage, der 
Verbindlichkeiten, der Ertragslage sowie der Rückstellungen und Rückla-

                                                      
1  Förderung der Deutschen Volksgruppe in Nordschleswig (Einzelplan 06, Kapitel 03, Ti-

telgruppe 05). 
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gen. Besondere Geschäftsrisiken oder weitere Verpflichtungen ergeben 
sich nach den Feststellungen der Prüfungsgesellschaft nicht. 
 
Hinweise auf unwirtschaftliches Verhalten hat der LRH anhand der aus-
gewerteten Daten nicht vorgefunden. 
 

14.6 Finanzlage zufriedenstellend 
 
Die Planungen und Entwicklungen sind für den DSSV konstant. Die Er-
tragslage ist weitgehend ausgeglichen. Die Vermögensverhältnisse sind 
befriedigend. Gemäß den vorgelegten Unterlagen ergibt sich kein offen-
sichtlich unwirtschaftliches Verhalten und keine Unterfinanzierung. Die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des DSSV ist auskömmlich. Dazu 
trugen eine bedarfsgerechte Anpassung des Personalbestands sowie eine 
Schulschließung Mitte 2019 bei. Bei Schulen mit geringen Schülerzahlen 
ist weiterhin auf die Wirtschaftlichkeit zu achten. 
 
Der BdN hat Mitte 2020 Investitionsbedarfe von insgesamt 11,7 Mio. € für 
den Gebäudebestand aufgelistet. Diese betreffen mit 7,2 Mio. € den 
DSSV. Die Investitionen erscheinen im Zusammenhang mit der Vermö-
genslage des BdN sowie den jährlichen Investitionsförderungen des Bun-
des und des Landes beherrschbar. Auch die Vermögenslage des BdN ist 
unter diesen Gegebenheiten zufriedenstellend. 
 

14.7 Keine Verwendungskontrolle durch Zuschussgeber 
 
Weder das Bildungsministerium noch die Staatskanzlei haben die Ver-
wendungsnachweise des DSSV oder des BdN geprüft. Bearbeitungs- oder 
Prüfvermerke gibt es nicht. Der DSSV hat erläutert, über Jahre keine 
Rückmeldungen zu den Verwendungsnachweisen erhalten zu haben. 
 
Als Verwendungskontrolle sind auch bei vertraglich vereinbarten Zahlun-
gen mindestens Plausibilitäten, Auffälligkeiten oder größere Abweichun-
gen gegenüber Vorjahren zu prüfen. Ein Prüfvermerk ist als Minimalanfor-
derung geboten. 
 
Das Bildungsministerium will diesen Hinweis aufnehmen. Entsprechen-
de Prüfvermerke werde es zukünftig gemäß der vom LRH beschriebenen 
Minimalanforderung erstellen. 
 

14.8 Organisatorischer Optimierungsbedarf beim Bildungsministerium  
 
Die organisatorische Aufgabenverteilung beim Bildungsministerium muss 
optimiert werden. Für die Verantwortlichkeiten zur Feststellung des För-
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derbedarfs, die Höhe der Zuwendungen, die Gestaltung der Zuwendungs-
verträge und die Verwendungskontrolle besteht keine hinreichende orga-
nisatorische Klarheit. 
 
Die Verantwortung für finanzielle Fragen der Förderung ist zu bündeln. Die 
Entscheidung über die Zuwendungen, die Auszahlungen, die Gestaltung 
des Zuwendungsverfahrens und der Verwendungskontrollen sowie die In-
vestitionsförderungen sind an einer Stelle zusammenzufassen. Davon un-
benommen können die schulisch-fachlichen Aspekte den jeweiligen Fach-
referaten zugewiesen sein. 
 
Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, es sei bestrebt, seine Organisa-
tion und die Verwaltungsprozesse ständig zu optimieren. Aktuell nehme es 
im Zuge der Anforderungen aus § 1 EGovG1 auch Optimierungen bei der 
Förderung des BdN vor. Die Prüffeststellungen des LRH bildeten für die-
sen Bereich eine wertvolle Grundlage und unterstützten das Anliegen, 
auch durch eine effektivere Organisationsstruktur zu wirtschaftlicheren Ab-
läufen zu kommen. 
 
 

  

                                                      
1  Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovernment-Gesetz - EGovG), 

Gesetz vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2668). 
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